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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 11.061/29-III/3/88 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 WIEN 

Retrifft GESETZENTv\UR~ 
Z I •.•..•• _ •• _ .. :.~7... .' ·Gel· 9 _.frr 

Datum: _ 5. SE P. 1988 

t Vert~i~~~·O~KI~.~'9~8~8 f!=.~~~:J 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 
der Anlage 25 Ausferti~un~en seiner Stellungnahme zum Entwurf einer 
Oberwachun~s~ebührengesetz-Novelle. 

Beila~en 

F.d.R.d.A: 

Cfro1b 

Wien, 29. September 1988 
Für die Bundesministerin: 

Dr. RONOVSKY 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 11.061/29-111/3/88 

An das 
Bundeskanzleramt -
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1010 Wie n 

Oberwachungsgebührengesetz 
Ressortstellun~nahme 

Zu GZ. 602.322/12-V/1/88 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport nimmt zu dem 

mit oben zitierter Geschäftszahl übermittelten Entwurf wie folgt 

Stellung: 

Der Entwurf beinhaltet die Gebührenpflicht für die Oberwachung von 

Veranstaltungen, wenn die Oberwachung über das normale Ausmaß hin

ausgeht. Fest steht, daß der Begriff "normalmäßi~e Wahrnehmung ... " 

zu unbestimmt ist, da er sowohl rechtlich nicht eindeutig geklärt 

ist (Befugnisse der Behörden auf dem Gebiet der allgemeinen Sicher

heitspolizei sind gesetzlich nicht abgegrenzt), als auch begrifflich 

der Auslegun~ im Einzelfall zu viel Spielraum läßt. Da nun offen

sichtlich nicht mehr zu prüfen ist, ob die Veranstaltung bzw. die 

Oberwachung vorwiegend im privaten Interesse liegt, sondern es nur 

mehr auf eine über das normale Ausmaß hinausgehende Oberwachung an
kommen soll, ergibt sich das Problem, daß sowohl die Uberwachung 

großer Sportveranstaltungen, wie etwa die Abhaltung einer Ver

sehrtenolympiade ("Paralympics"), Weltmeisterschaft etc., als auch 

unter Umständen die von Sportveranstaltungen kleinerer, eher mittel

loser Sportvereine unter diesen Begriff fallen und diese Veranstal

tungen daher zusätzlich finanziell belastet werden, wobei allen

falls deren DurchfUhrung ~efährdet sein könnte. 

Aus der Sicht des ho. Ressorts müßten daher für derartige Ver ans tal

tun~en, für die auch bisher keine Oberwachungsgebühren zu begleichen 

waren (siehe z.B. die Weltwinterspiele für Körperbehinderte -

Paralympics in Innsbruck 1988), Ausnahmeregelun~en gefunden werden. 

Wien, 29. September 1988 
Für die Bundesministerin: 

Dr. RONOVSKY 
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